
GEMEINDE ETTINGEN 
Bauabteilung 
Gemeindeverwaltung, Kirchgasse 13, Postfach, 4107 Ettingen 
Telefon: 061 726 89 89; Fax: 061 726 89 88; E-Mail: bauwesen@ettingen.ch 
 

 

Gesuch für Reklame Eingang BA 
 

Gesuch-Nr. 

……….……….….. 
 
……….……….….. 

 
 
Gesuchsteller/in: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 Grundeigentümer/in: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 Plananfertiger/in: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 Rechnungstellung an: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 
Angaben über die Reklame 

 Standort der Reklame: Strasse + Nr.  

  Parzellen-Nr.  

 Ausführung:  

 
Text der Reklame:  

 Abmessungen: (Länge/Breite/Höhe) L=  B=  H= 

 Material:  Farbe Schild:  Farbe Text:  

 Befestigung:  Beleuchtung:          

 Dauer der Reklame:  

 
 



Unterschriften (auch auf dem Situationsplan und Beilagen erforderlich) 

Ort/Datum: Grundeigentümer/in: (oder Vollmacht beilegen) 

Ort/Datum: Gesuchsteller/in: 

Bei weiteren Grundeigentümern bitte Rückseite benützen 

Weisungen für die Gesuchseingabe 

Dem Gesuch für Reklame sind die folgenden Unterlagen beizulegen: 
 Formular „Gesuch für Reklame“
 Situationsplan 1:500 mit eingetragenem, vermasstem Standort sowie Längen-/Breiten- und Höhenangaben

(Situationspläne können auf der Bauabteilung für CHF 5.00 bezogen werden).
 Angaben über Art und Ausführung, Grösse, Farbe, Text, Anbringungsart
 Abstände ab Boden und innerhalb der Gruppe
 Bei Reklamen auf einer Fassade, die entsprechenden Fassadenpläne mit allen vorhandenen und der zu

bewilligenden Reklameeinrichtung
 Fotodokumentation

Das Gesuch für Reklame ist mit den erwähnten Beilagen einzureichen an den Gemeinderat, Kirchgasse 13, 
4107 Ettingen. Die Bewilligungsgebühr erfolgt gemäss Anhang 3 der Gebührenordnung. 

Auszug aus dem Reklamereglement der Gemeinde Ettingen 

§ 3 Bewilligungspflicht; Zuständigkeit
1 Das Aufstellen, Anbringen, Ändern, Ersetzen und Versetzen von Reklamen ist bewilligungspflichtig, soweit das 

Reglement nicht Ausnahmen vorsieht. 
2 Der Gemeinderat regelt in der Verordnung die Zuständigkeiten und das Verfahren. 

Besondere Bestimmungen: 
§ 16 des Reklameregelementes der Gemeinde Ettingen

Gesuche, welche die Kernzone sowie Schutzobjekte betreffen, werden von der Kommission für ein koordinier-
tes Bau- und Planungswesen geprüft. Diese Gesuche unterliegen erhöhten gestalterischen Ansprüchen 
(Grösse, Anordnung, Standort, Beschaffenheit, Farbgebung, etc.) 
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